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Zitat von RosaLaune

Ich duze die meisten meiner Schüler, sogar im Beruflichen Gymnasium, weil es denen
dort lieber ist. In der Ausbildungsvorbereitung natürlich sowieso, wenn ich die sieze,
würde ich gar nicht verstanden werden.

Spannend. Ich bin da gerade neu drin und kam gar nicht auf die Idee, jemanden zu duzen. Auch
nicht in IFK..

Herr/Frau X finde ich allerdings auch extrem sperrig und hätte ein Problem damit, auf die
Variante Sie + Vorname verzichten zu sollen. Erscheint mir etwas fragwürdig und die Frage
nach dem Umgang mit nonbinären Menschen ist tatsächlich auch ein sachliches
Gegenargument.
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